Rahmenvertrag
zwischen

Suisseporcs Schweizerischer Schweineproduzentenverband.

und der

Schweizerischen Vereinigung der Schweinemedizin SVSM, nachfolgend SVSM genannt
Präambel

Der Schweinegesundheitsdienst, nachfolgend SGD genannt, fördert eine wirtschaftliche inländische Produktion von Schweinefleisch aus tiergerechter Haltung. Er leistet mit seinem Gesundheitsprogramm einen Beitrag zu einer hohen Glaubwürdigkeit und Sicherheit der Produkte. Die SVSM unterstützt die Tätigkeit und die Ziele des SGD. Die beiden Parteien streben durch ein effizientes, synergetisches Zusammenarbeitsmodell gemeinsam die Zielerreichung an.

1. Zweck

Der vorliegende Vertrag bezweckt folgendes:

· Regelung und Förderung der Zusammenarbeit zwischen SGD und der SVSM.

· Optimierung der Information, Beratung, Betreuung und Überwachung (tierärztlichen Bestandesbetreuung ITB) der Betriebe, welche das Dienstleistungspaket des SGD beziehen.

· Verbesserung des Wissenstandes und des Informationsaustausches von allen in der Schweineproduktion Tätigen. 

· Nutzung von  Synergien durch eine enge Zusammenarbeit zwischen SGD und Bestandestierärzten.
· Senkung der Kosten, und nachhaltige Förderung und Dokumentation der Tiergesundheit.

Dies soll erreicht werden durch:

· periodische Überprüfung und Dokumentation des Gesundheitszustandes der Tiere durch einen qualifizierten Bestandestierarzt gemäss Auftrag des SGD. 

· Intensivierung der Prophylaxemassnahmen (z.B. Impfprogramme, Entwurmungen, Managementverbesserungen) zur Förderung der Tiergesundheit. 

· periodische Fort- und Weiterbildung und Informationsaustausch von allen in der Schweineproduktion Tätigen. 
· Vertretung SVSM in der Fachkommission SGD der Suisseporcs und  Vertretung des Geschäftsbereiches SGD im Vorstand der SVSM. Dadurch sind der Austausch von Informationen und die Möglichkeit der Einflussnahme auf das SGD Gesundheitsprogramm sowie dessen Weiterentwicklung gewährleistet.

2.Tierärztliche Betreuung der SGD Betriebe

Bestandesbesuche werden im Normalfall durch praktizierende Bestandestierärzte, welche die Anforderungen gemäss Ziffer 3 erfüllen durchgeführt. 

SGD – Betriebe die Zuchttiere verkaufen (Herdebuchbetriebe), werden nebst den obligatorischen Besuchen durch ihren Bestandestierarzt im Sinne von Art 10. Abs. 2 der TAMV auch durch SGD Tierärzte besucht. 

SGD – Tierärzte besuchen auch Betriebe, die nebst den obligatorischen Besuchen durch ihren Bestandestierarzt im Sinne von Art 10. Abs. 2 der TAMV zusätzliche Besuche durch SGD – Tierärzte wünschen.
3. Anforderungen an die Tierärzte

· Tierärzte, welche Bestandesbesuche auf SGD Betrieben durchführen, müssen im Besitz des FVH für Schweinemedizin oder eines vom SGD anerkannten Fähig-keitsausweises oder Fertigkeitszeugnisses sein. 

· Die erste vom SGD anerkannte Fortbildung mit Fähigkeitszeugnis wird anlässlich des ITB I Kurses im Juni 05 angeboten. Sie ist für Bestandestierärzte, die im Jahr 2005 SGD – Betriebe betreuen obligatorisch.

· Bestandestierärzte die zu einem späteren Zeitpunkt mit der Betreuung von SGD Betrieben beginnen, müssen die nächst gebotene Möglichkeit für das Erlangen des vom SGD anerkannten Fähigkeitsausweises / Fertigkeitszeugnisses nutzen.

4. Vertragliche Abmachungen

· Die SVSM fordert seine Mitglieder und deren Kunden dazu auf, das SGD Gesundheitsprogramm zu unterstützen.

· Die SVSM fördert die Zusammenarbeit seiner Mitglieder mit dem SGD.

· Die Mitarbeiter des SGD suchen aktiv die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der SVSM.

· Der SGD schliesst mit den einzelnen Bestandestierärzten eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit ab und bedient diese mit sämtlichen relevanten Dokumenten des SGD-Gesundheitsprogramms.

· Für die Bestandesbesuche werden von allen die offiziellen Besuchsprotokolle des SGD (Anhang 1) verwendet. 

· Die Datenerhebung und die Datenlieferung der Bestandestierärzte für den  SGD werden nach einem vereinbarten Tarif (Anhang 2) entschädigt. Sie erfolgen im Normalfall anlässlich eines Bestandesbesuches im Sinne von Art 10. Abs. 2 der TAMV.

· Die Daten der SGD-Betriebe werden dem SGD umgehend nach den Bestandesbesuchen zur Verfügung gestellt und in die Datenbank aufgenommen.

· Der SGD gewährt den Bestandestierärzten unter den in Anhang 2 definierten Konditionen den elektronischen Zugriff auf die SGD-Datenbank.

· Die Tierärzte des SGD wirken unterstützend bei Problemfällen.

· Die Tierärzte des SGD können Diagnosen stellen und dem Bestandestierarzt Empfehlungen zur TAM-Verschreibung abgeben.

· Der SGD verzichtet auf die Verschreibung und Abgabe von TAM an die Betriebe und bietet somit auch keine TAM – Vereinbarungen an.

· Fort- und Weiterbildungskurse  (ITB Kurs I und andere) werden periodisch und in Zusammenarbeit zwischen dem SVSM und dem SGD angeboten. 

· Die in der Betreuung beteiligten Tierärzte sind verpflichtet sich laufend fortzubilden.  

5. Inkrafttreten

Der Rahmenvertrag tritt ab dem Datum der Unterzeichnung unter Berücksichtigung der in Artikel 3 formulierten Übergangsfristen.

6. Kündigung

Der Rahmenvertrag SVSM-Suissporcs kann gegenseitig jährlich per Ende Jahr mit einer 6-monatigen Kündigungsfrist aufgelöst werden.

7. Rekurs- / Kontrollinstanz 

Streitigkeiten werden einem Schiedsgericht vorgelegt. Dieses entscheidet abschliessend. Das Schiedsgericht besteht je aus einem Parteienvertreter und einem neutralen Obmann. Können sich die Parteienvertreter nicht auf einen gemeinsamen Obmann einigen, so bestimmt der Kantonsgerichtspräsident des Kantons Luzern den Obmann.

Die klagende Partei hat die Klage an den Präsidenten der beklagten Partei zu richten und gleichzeitig ihren Parteischiedsrichter zu bezeichnen. Die beklagte Partei hat innert 30 Tagen ihren Schiedsrichter zu bezeichnen. Beide Schiedsrichter benennen innert 30 Tagen den Präsidenten oder ersuchen innert dieser Zeit den Kantonsgerichtspräsidenten, einen Obmann zu bestimmen.

Für das weitere Verfahren finden die Vorschriften des Kantons Luzern über die Schiedsgerichtsbarkeit Anwendung.

Sempach, den 1. September 2005
Peter Hofer






Sidler Xaver

Präsident Suisseporcs




Präsident SVSM
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